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127.  Bekanntmachung
des Jahresabschlusses des Zweckverbandes  

„Naturpark Ebbegebirge“ 2010

Naturpark Ebbegebirge Olpe, 18. 1. 2012
84 06 53

I. Feststellung des Jahresabschlusses des Zweck-
verbandes Naturpark Ebbegebirge für das Haus-
haltsjahr vom 1. 1. 2010 bis 31. 12. 2010

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. 10. 1979 (GV. NRW S. 621), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 12. 5. 2009 (GV. NRW S. 298) 
– in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung 
für das Land NRW – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. 7. 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 30. 6. 2009 (GV. NRW S. 380) 
– hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
„Naturpark Ebbegebirge“ in ihrer Sitzung am 14. 12. 
2011 den von der Rechnungsprüfung des Kreises Olpe 
testierten Jahresabschluss einschließlich Anhang und 
Lagebericht für das Haushaltsjahr 2010 festgestellt.

Die Rechnungsprüfung des Kreises Olpe hat den am 
9. 8. 2011 unterzeichneten Bestätigungsvermerk wie 
folgt erteilt:

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Prü-
fers gem. § 101 Abs. 3 Satz 3 Ziff.1 Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Der Jahresabschluss zum 31. 12. 2010 und dessen 
Anhang des Zweckverbands Naturpark Ebbegebirge 
wurde unter Beachtung des § 101 Abs. 1 GO NRW und 
unter Einbeziehung des Lageberichtes geprüft. Die Prü-
fung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss nebst Anhang und Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens- und Schuldenlage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die 
Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld des Zweckverbands sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt 
worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nach-
weise und Unterlagen für den Jahresabschluss nebst 
Anhang und Lagebericht zum Teil auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen des Verbandsvorstehers 
des Zweckverbands sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses nebst Anhang und 
des Lageberichts umfasst.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
entspricht der Jahresabschluss nebst Anhang den ge-
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setzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Schuldenlage des Zweckverbands. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss nebst Anhang, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Vermögens- und Schuldenlage des 
Zweckverbands und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

II. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2010 
des Zweckverbandes Naturpark Ebbegebirge

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Naturpark 
Ebbegebirge für das Haushaltsjahr vom 1. 1. 2010 – 
31. 12. 2010 wird gem. § 18 Abs. 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit i. V. mit § 96 Abs. 2 
GO NRW wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Siehe beiliegende Anlage – Bilanz des Zweckverbandes 
Naturpark Ebbegebirge zum 31. 12. 2010.

Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses ist 
gem. § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit nicht erforderlich.

gez. (Beckehoff)

Verbandsvorsteher

(320) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 53

128.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Wittgenstein

Durch Beschluss des Vorstandes wird die unten näher 
bezeichnete Sparurkunde gemäß § 13 SpkVO für kraft-
los erklärt.

Die entstandenen Kosten tragen die Antragssteller.

Kontonummer: 32 875 395

Tatbestand und Entscheidungsgründe:

Die Antragssteller haben den Verlust der Sparurkunde 
und die Tatsachen, von denen ihre Berechtigung ab-
hängt, glaubhaft gemacht.

Die Aufgebote sind durch Aushang in der Schalterhalle 
der Sparkasse Wittgenstein, sowie durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg 
bekannt gemacht worden.

Rechte Dritter auf die Urkunde sind vor der Kraftloser-
klärung nicht angemeldet worden.

Bad Berleburg, 7. 2. 2012

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(105) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 54

129.  Aufgebot der Sparkasse Wittgenstein

Es wird das Aufgebot für die unten näher bezeichnete 
Sparkassenurkunde der Sparkasse Wittgenstein bean-
tragt.

Die Inhaber werden aufgefordert, ihre Rechte gegen-
über dem Sparkassenvorstand innerhalb der nachfol-
gend genannten Frist anzumelden und die Urkunde 
vorzulegen.

Widrigenfalls erfolgt die Kraftloserklärung der Urkun-
de.

Sparurkunden-Nr. 33 779 224, Aufgebotsfrist vom 
3. 2. 2012 bis 3. 5. 2012.

Bad Berleburg, 3. 2. 2012

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(76) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 54

130.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSparPlus) Nr. 
333 155 349 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. 333 155 349 wird hier-
mit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens in 
dem am 18. 5. 2012, 9.00 Uhr, vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebots-
termin seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung der 
Sparurkunde erfolgen wird.

S 14/12

Bochum, 2. 2. 2011

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S. gez. 2 Unterschriften

(91) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 54

131.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 20. 10. 2011 aufgebo-
tene Sparkassenbuch Nr. 345 419 949 ist bis zum Ab-
lauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. 345 419 949 wird für kraftlos 
erklärt.

T 79/11

Bochum, 6. 2. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S. gez. 2 Unterschriften

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 54

132.  Aufgebot der Sparkasse Hattingen

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
300 126 125 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb 
von 3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches geltend machen. Nach Ablauf dieser 
Frist wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 1. 2. 2012

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 54
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133.  Aufgebot der Sparkasse Hattingen

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
300 063 583 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb 
von 3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches geltend machen. Nach Ablauf dieser 
Frist wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 8. 2. 2012

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

(xxx) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 55

134.  Aufgebot der Stadtsparkasse Herdecke

Das Sparkassenbuch Nr. 49 107 618 der Stadtspar-
kasse Herdecke wurde als verloren gemeldet.

Der Inhaber/die Inhaberin des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
bis zum 6. 5. 2012, seine/ihre Rechte unter Vorlage 
des Sparkassenbuches geltend zu machen, da ande-
renfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Herdecke, 6. 2. 2012

Stadtsparkasse Herdecke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(65) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 55

135.  Aufgebot der Sparkasse Sprockhövel

Das von der Sparkasse Sprockhövel ausgestellte Spar-
kassenbuch Nr. 30 231 591 ist verloren gegangen.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, innerhalb von drei Monaten seine Rechte unter 
Vorlage des Sparkassenbuches geltend zu machen, da 
sonst das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Sprockhövel, 31. 1. 2012

Sparkasse Sprockhövel

 L. S. Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(62) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 55

136.  Beschluss der Sparkasse Sprockhövel

Das von der Sparkasse Sprockhövel ausgestellte Spar-
kassenbuch Nr. 30 288 682 wird hiermit für kraftlos 
erklärt.

Sprockhövel, 31. 1. 2012

Sparkasse Sprockhövel

 L. S. Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(48) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 55

 Auflösung eines Vereins

Der Betreuungsverein Bismarckschule Kierspe e. V., 
Richelnkamp 20, 58566 Kierspe, ist wegen Wegfall des 
Vereinszwecks aufgelöst worden und befindet sich in 
Liquidation. Eventuelle Gläubiger des Vereins werden 
aufgefordert, etwaige Ansprüche gegen den Verein bin-
nen Jahresfrist nach der Veröffentlichung bei dem un-
terzeichneten Liquidator anzumelden.

Lars Kriesten
Fliederstraße 59
58566 Kierspe  (60)

 Auflösung eines Vereins

Cakir Dienstleistungs GmbH Bönen, 6. 2. 2012
Liquidator: Kemal Cakir
Nordbögger Str. 52
59199 Bönen
HR B 6996 Hamm

Als Liquidator der Firma Cakir Dienstleistungs GmbH, 
Bönen, gebe ich hiermit die Auflösung der Firma be-
kannt und fordere die Gläubiger der Firma zur Anmel-
dung ihrer Ansprüche bis spätestens zum 31. 12. 2013 
auf. (60)

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE
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